
Die persönlichen Strafen bei Jugendspielen sind in der Jugendordnung 
geregelt! 
 
 
§ 40 Persönliche Strafen bei Jugendspielen  
 
1. Verwarnungen und Feldverweise auf Dauer sind gemäß den Vorgaben des 
Regelwerks analog zu den Frauen und Senioren zu verhängen. Bei den B- und C-
Juniorinnen sowie den A-, B- und C-Junioren können hierzu gelbe und rote Karten 
genutzt werden. Feldverweise bis zum Ende des Spiels mittels gelb-roter Karte sind 
generell unzulässig.  

2. Gelbe und rote Karten dürfen bei Spielen der Altersklassen D, E, F und G 
ausnahmslos nicht verwendet werden.  

3. Junioren/innen können von einem Schiedsrichter aus erzieherischen Gründen bei 

einem geringfügigen unsportlichen Verhalten einmalig für fünf Minuten des Feldes 
verwiesen werden. Der Feldverweis auf Zeit ist im Spielbericht zu vermerken. 
Verweigert der/die Junior/Juniorin nach Ablauf der Zeit das Weiterspielen, gilt dies 
als Feldverweis auf Dauer.  

 


